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1. Revision des Beschaffungsrechts
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1. Umsetzung des revGPA 2012 (in Kraft seit 6. April 2014). Mit 
der Revision des GPA wurden drei Ziele verfolgt: 

 Eine Verbesserung der Einhaltung des Abkommens in den 
Mitgliedstaaten

 Die weitere Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungsmarkts

 Die Erweiterung des Marktzugangs 

2. Harmonisierung Gesetzgebung auf Stufe Bund und Kantone 

Ziele der Revision
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Faire Wettbewerbsbedingungen
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http://fairplay-public.ch/



«Switzerland first»?
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https://www.tagblatt.ch/schweiz/oeffentliche-auftraege-switzerland-first-sorgt-fuer-streit-ld.1126839 



Totalrevision BöB: Paradigmenwechsel?
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https://www.baublatt.ch/baubranche/beschaffungsrecht-endlich-ist-die-totalrevision-durch



2. Herkunfts- oder Leistungsortsprinzip?
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https://www.sgb.ch/themen/arbeit/arbeitsrechte/artikel/details/herkunftsortsprinzip-bedeutet-dumping/



 Einhaltung minimaler Arbeitsschutzbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten, Mindestlöhne, 
Lohnzulagen, usw.) als allgemeine Teilnahmebedingungen

 Bei Nichteinhaltung der Bedingungen besteht die Gefahr eines 
Ausschlusses 

 Massgebendes Recht: 

 Am Herkunftsort der Leistungserbringerin (Herkunftsortsprinzip)

 Am Ort der Leistung (Leistungsortsprinzip)

Minimale Arbeitsschutzbestimmungen 
und Arbeitsbedingungen
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Eine Firma aus dem Wallis offeriert in Bern für den Bau eines Gebäudes. Je nach 
geltendem Prinzip sind andere Anforderungen massgeblich.

Beispiel
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Leistungsortsprinzip Herkunftsortsprinzip

Arbeitsschutzbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen des Kantons Bern 
sind einzuhalten: 
 Berner Löhne

Arbeitsschutzbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen des Kantons Wallis
sind einzuhalten: 
 Walliser Löhne



 Entwurf Bundesrat (Art. 12 E-BöB): 

 Für Leistungen im Inland: 

– Herkunftsortsprinzip für schweizerische Anbieterinnen

– Leistungsortsprinzip für ausländische Anbieterinnen

Für Leistungen im Ausland: Leistungsortsprinzip

 Entscheid Parlament (Art. 12 Abs. 1 und 2 revBöB): 
Leistungsortsprinzip für alle Anbieterinnen sowohl für 
Leistungen im Inland als auch im Ausland

Leistungsortsprinzip nach Art. 12 revBöB
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 Art. 12 Abs. 3 revBöB sieht neu zudem vor, dass 
Anbieterinnen, mindestens die am Ort der Leistung geltenden 
rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur 
Einhaltung der natürlichen Ressourcen einzuhalten haben. 

 Art. 12 Abs. 4 revBöB sieht vor, dass die Subunternehmerinnen 
verpflichtet sind, die Anforderungen nach Abs. 1-3 
einzuhalten. Diese Verpflichtungen sind in die Vereinbarungen 
zwischen Anbieterin und Subunternehmerin aufzunehmen.

Exkurs: Weiteres nach Art. 12 revBöB
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3. Berücksichtigung Preisniveaus?
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https://www.inside-channels.ch/articles/53860



Heimatschutz-Artikel bleibt, aber…
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https://www.inside-it.ch/articles/54767



Art. 29 Abs. 1 revBöB: 

Die Auftraggeberin prüft die Angebote anhand 
leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Sie berücksichtigt, unter 
Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, 
neben dem Preis und der Qualität einer Leistung insbesondere 
Kriterien wie Zweckmässigkeit, […], die unterschiedlichen 
Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht 
wird, Verlässlichkeit des Preises, […].

Zuschlagskriterium Preisniveaus
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Folglich ist eine Berücksichtigung von unterschiedlichen 
Preisniveaus wie folgt möglich: 

 Nicht möglich bei internationalen Ausschreibungen im 
Staatsvertragsbereich (sonst Verstoss gegen WTO-Recht)

 Möglich bei Ausschreibungen ausserhalb des 
Staatsvertragsbereichs

Berücksichtigung Preisniveaus nach 
Art. 29 Abs. 1 revBöB
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 Art. 41 revBöB sieht vor: 

«Das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag.» 

 Art. 41 Abs. 1 E-BöB sah vor: 

«Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag.»

4. Vorteilhaft statt günstig!
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 Es gilt das Gleichbehandlungsgebot von inländischen und 
ausländischen Anbieterinnen. Eine Inländerbevorzugung ist 
grundsätzlich unzulässig.  

 Das Leistungsortsprinzip gilt für alle Anbieterinnen. 

 Die Berücksichtigung von unterschiedlichen Preisniveaus ist 
bei internationalen Vergaben im Staatsvertragsbereich 
unzulässig.

 Das vorteilhafteste Angebot erhält den Zuschlag!

5. Ergebnis: Kein Paradigmenwechsel
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